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RS OGH 1996/9/18 13Os120/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1996

Norm

JGG §9

Rechtssatz

Das Fehlen schwerer Schuld und das Fehlen spezialpräventiver Erfordernisse für die Bestrafung bilden zwei

eigenständige Voraussetzungen für die Anwendung des § 9 JGG, doch lassen sich diese gegebenenfalls auch aus einem

einzigen Umstand erkennen.
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